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 Veröffentlicht am 11.02.2004

Norm

ZPO §63 Abs2

Rechtssatz

Verfahrenshilfe; wirtschaftlich Beteiligte; Konkursgläubiger Bei der Ermittlung der Leistungsfähigkeit der Konkursmasse

(des Masseverwalters) im Sinne des § 63 Abs 2 ZPO sind zwar die Vermögensverhältnisse deren Konkursgläubiger als

"wirtschaftlich Beteiligte" zu berücksichtigen, nicht mehr aber die Vermögensverhältnisse der Konkursgläubiger eines

ebenfalls im Konkurs befindlichen Konkursgläubigers.
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